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151. Sitzung der KEK am 10.11.2009 
 
 
 

 

 

Die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) hat ent-

schieden, dass der folgenden Zulassung und Beteiligungsveränderung keine Gründe 

der Sicherung der Meinungsvielfalt entgegenstehen: 

 

 

 

Zulassung MotorVision TV und Beteiligungsveränderung / German Car TV Programm 

GmbH 

 

Die German Car TV Programm GmbH hat bei der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien 

(BLM) eine Veränderung ihrer Beteiligungsverhältnisse auf der zweiten Beteiligungsstufe angezeigt. 

An der German Car TV Programm GmbH hält die MotorVision Holding AG Anteile in Höhe von 

65,1 %. Bei dieser Gesellschafterin haben sich danach folgende Anteilsverschiebungen ergeben: 

 

MotorVision Holding AG  bisher  neu 

 

Sayany Consult AG  28,6 %  75 % 

Lutz Müller  1,4 %  1,47 % 

Hein Gericke  1,0 %  0,99 % 

Dr. Rolf Versen  1,0 %  0,99 % 

Kingy S.A.          -  12,5 % 

Bernhard Riedel          -  9,05 % 

Hans Büchler  68,0 %       - 
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Ferner hat die German Car TV Programm GmbH die Verlängerung der Zulassung zur Veranstaltung 

des bundesweiten Spartenprogramms MotorVision TV um weitere acht Jahre beantragt. 

 

Nach der mitgeteilten Veränderung stellen sich die Beteiligungsverhältnisse bei der German Car TV 

Programm GmbH wie folgt dar: 

 

MotorVision TV

German Car TV 
Programm GmbH

GET ON AIR 
GmbH

15

Markus Rudolf 
Reischl

MotorVision 
Holding AG

Dr. Rolf Versen

1565,1

1,47

Bernhard Riedel
9,05

Hein Gericke

Lutz Müller

0,99

Raimund Köhler 

4,9

Sayany Consult
AG

Jochen Kröhne

100

0,99

Programmveranstalter

75

Tindaro Florio
100

Kingy S.A.
12,5

(E)

E:   Zurechnung aufgrund der Möglichkeit der Einflussnahme auf 

wesentliche Programmentscheidungen durch den Plattformbetreiber

(§ 28 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 RStV)

Sky Deutschland 
Fernsehen GmbH & 

Co. KG

(Zurechnung eigener und 
weiterer auf der Plattform 

veranstalteter Drittprogramme) 

 

 

Potsdam, 10. November 2009 

 
 
 
 

Informationen zu Beteiligungsverhältnissen, Zuschaueranteilen, medienrelevanten verwandten Märkten sowie zur 
KEK finden Sie im Internet unter http://www.kek-online.de. 


